Öffentliche Sitzung am 17. März 2009
Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen an die Gemeindeverwaltung gerichtet.

Genehmigung von Spenden an die Gemeinde Neuhofen

Dem Gemeinderat wurden die Zuwendungen mit der Sachbuchnummer von

9.000001.2 bis 9.000004.9 vorgelegt. Die Erfassungsbogen wurden mit der Einladung zur 
Gemeinderatsitzung übersandt.

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass über die Zuwendungen in einem Beschluss abgestimmt wird und hat der Annahme der Zuwendungen ebenso zugestimmt.

Fenstererneuerung im Otto-Ditscher-Haus – Information

Das Otto-Ditscher-Haus wurde im Januar 2006 einvernehmlich mit der Gemeinde Neuhofen unter Denkmalschutz gestellt. Das Gebäude wurde im Jahr 1884 erbaut und wurde bis zum Jahr 1964 als Schulhaus genutzt. Das Bild des alten Ortskerns wird von dem Gebäude maßgeblich mitgeprägt.

Inzwischen befindet sich im Otto-Ditscher-Haus die Seniorenstube des Seniorenclub „Sonniger Herbst“, das Jugendzentrum, das Internet-Cafe, die Gemeindebücherei und die Otto-Ditscher-Galerie.

Es hat sich gezeigt, dass die Fenster erneuert werden müssen. Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis hat im November 2005 eine Bezuschussung im Rahmen des Denkmalschutzes befürwortet, das Land Rheinland-Pfalz (ADD) im Februar 2006 einen Zuschuss jedoch abgelehnt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 5. September 2006 die Erneuerung der Fenster durch weiße Kunststoff-Fenster in Sprossenausführung beschlossen und die Gemeinde-verwaltung beauftragt, einen entsprechenden Antrag auf Genehmigung beim Landesamt für Denkmalpflege zu stellen. Die Kreisverwaltung als Untere Denkmalschutzbehörde hat im Oktober 2006 darüber informiert, dass eine denkmalrechtliche Genehmigung für den Einbau von Kunststofffenstern nicht erteilt wird.

Die Gemeindeverwaltung wurde im Februar 2008 vom Haupt- und Finanzausschuss beauftragt, Preisanfragen für den Einbau von Fenstern aus Holz und Kunststoff einzuholen. Aus haus-haltstechnischen Gründen wurden jedoch keine entsprechenden finanziellen Mittel im Haushalt 2008 eingestellt.

Bei den Haushaltsberatungen 2009 der Gemeindeverwaltung mit den Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FDP hat man sich darauf verständigt, im Rahmen des Konjunktur-programms II, für den Einbau neuer Fenster einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Herr Pack von der Unteren Denkmalschutzbehörde (Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis) sollte in der Gemeinderatssitzung über den aktuellen Sachstand informieren. Leider konnte er diesen Termin nicht wahrnehmen. 

Bürgermeister Gerhard Frey gab Erläuterungen zum derzeitigen Sachstand.

Jahresbericht 2008 der Jugendpflege

Die Gemeindejugendpflege Neuhofen stellt jedes Jahr dem Gemeinderat seinen Tätigkeitsbericht vor. Der nun vorgelegte Bericht umfass den Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 31. Dezember 2008 und gibt einen kurzen Ausblick auf die im Jahr 2009 bereits begonnenen und geplante Projekte.

Die Vorstellung des Jahresberichts 2008 erfolgt durch die Leiterin der Jugendpflege, Frau Iris Schäfer. Wie auch in den vergangenen Jahren üblich, wurde der schriftliche Bericht den Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FDP zugeleitet. Der Jahresbericht wurde durch eine Dia-Präsentation abgerundet und wurde von allen Fraktionen sehr positiv aufgenommen.

Unterrichtung des Gemeinderats über Verträge der Gemeinde mit Rats- und Ausschussmitgliedern sowie Bediensteten (§ 33, Abs. 2, GemO)

Gemäß § 33 (2) GemO ist der Gemeinderat vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung über Verträge der Gemeinde mit Rats- und Ausschussmitgliedern sowie mit Bediensteten der Gemeinde zu unterrichten, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung, Dienst- und Arbeitsverträge mit Gemeindebediensteten oder sonstige im Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis stehende Verträge handelt.

Solche Verträge bestehen derzeit nicht.

Einrichtung des Rettungshilfsdienstes First Responder durch das DRK

Das First Responder System wird vom Deutschen Roten Kreuz seit dem 1. Oktober 2007 im Rhein-Pfalz-Kreis erprobt und hat bereits ca. 60 Einsätze erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen hat sich die gesetzliche Grundlage für den Einsatz geändert. So hat die Landesregierung beschlossen, dass ab 1. Januar 2009 nur noch dann ein First Responder eingesetzt werden darf, wenn eine Gemeinde hierzu einen offiziellen Antrag auf Einrichtung eines First Responder Systems gestellt hat. Der Gemeinde entstehen keine zusätzlichen Kosten. Im Rahmen des Allgemeinden Hilfsdienstes sind die Personen des örtlichen First Responder Systems jedoch in der gemeindlichen Versicherung anzumelden.

Vorgesehen ist die Einrichtung eines First Responder vorläufig in den Gemeinden Dannstadt-Schauernheim, Maxdorf und Neuhofen. Die Gemeinde Neuhofen hat bereits einen entsprechenden Antrag beim DRK Kreisverband Rhein-Pfalz gestellt. 

Der First Responder wird insbesondere bei einem Notfall abends bzw. nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen zusammen mit dem Rettungsdienst informiert. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kann der First Responder (er besitzt mindestens die Qualifikation als Rettungssanitäter) wertvolle Hilfe leisten, ersetzt diesen jedoch nicht. 

Die Einrichtung des First Responder Systems durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in der Gemeinde Neuhofen hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Übernahme von Ingenieurverträgen mit der Kittelberger Consult GmbH durch die KUG Ingenieure GmbH & Co. KG

In der Ratssitzung vom 12. Aug. 2008 informierte die Verwaltung den Gemeinderat über Veränderungen bei der Abwicklung der an das Büro Kittelberger vergebenen Planungsaufträge, wie folgt:

Übernahme von Ingenieurverträgen 

In einem persönlichen Gespräch haben Vertreter der Ingenieurbüros Kittelberger und Gauff die Gemeindeverwaltung darüber informiert, dass beide Ingenieurbüros zukünftig neu firmieren. Die Gauff Management GmbH & Co. KG wird ihren Sitz in Frankfurt haben, jedoch auch weiterhin in Ludwigshafen vertreten sein.

Das Ingenieurbüro Kittelberger bittet die Gemeinde Neuhofen um Genehmigung, die bestehenden Verträge auf das Nachfolgeunternehmen Gauff Management GmbH & Co. KG zu übertragen. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung ist als Anlage beigefügt. 


Die Liste mit den Restauftragswerten (§ 3 Abs. 2 Buchstabe c) liegt der Verwaltung nicht vor, wurde jedoch bereits angefordert. Zumindest bei dem Projekt 10848 ist unklar, ob, wann und wie es umgesetzt werden soll. Um Honorarforderungen für nicht erbrachte Leistungen auszuschließen, ist anzustreben, dass der Gemeinde ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt wird.

Ein Beschlussvorschlag kann erst gegeben werden, wenn die Liste vorliegt und abschließend geprüft ist, ob der Gemeinde in diesem Fall ein Kündigungsrecht zusteht.

Eine eingehende Prüfung des Vertragsverhältnisses mit dem Büro Kittelberger ergab, dass zu einigen Planungen, die sich noch im Vorentwurfsstadium befinden, ein Ingenieurvertrag zwar in Vorbereitung oder bereits ausformuliert, jedoch noch nicht abgeschlossen war. Beispielsweise für die Kreuzung Ludwigshafener mit der Rott- und Buschstraße und dem direkt nördlich daran anschließenden Bereich der Bushaltestellen. Die Weiterbearbeitung dieser Planungen ist nicht Gegenstand der Übernahmevereinbarung und kann nach Bedarf später neu beauftragt werden oder auch nicht.

Verträge bestehen für

· den bereits abgeschlossenen Ausbau der Buschstraße

· die Umgestaltung der Kreuzung Jahn-, Rehbach- und Rottstraße und

· den Ausbau der Jahnstraße zwischen Münzweg und Dieselstraße

In diesen drei Fällen ist der Abschluss der vorgelegten Übernahmevereinbarung vorteilhaft, denn sie schützt die Gemeinde vor Forderungen des bisherigen Auftragnehmers auf Vergütung nicht erbrachter Leistungen.

Der von der KUG vorgeschlagenen Vertragsübernahmevereinbarung hat der Gemeinderat einstimmig entsprochen.

Stauraumkanal Donnersbergstraße, Auftragsvergabe Baugrunduntersuchung

Bei der Abarbeitung der im Generalentwässerungsplan vorgesehenen Maßnahmen, steht als nächstes der Bau des Stauraumkanals in der Donnersbergstraße an. Der erste Bauabschnitt reicht von der Jahnstraße durch die Eschkopfstraße in die Donnersbergstraße hinein bis zur Trifelsstraße.

Zwischen der Rehbachstraße und der Jahnstraße, dem Verlauf des neuen Stauraumkanals, haben wir es mit problematischen Baugrundverhältnissen zu tun, von denen der Zustand der Donnersbergstraße und die Reparaturbedürftigkeit des alten, zu ersetzenden Kanals zeugen. Für  die jetzt beginnende Ausführungsplanung muss deshalb eine verhältnismäßig umfangreiche Baugrunduntersuchung durchgeführt werden (Anlage: Erläuterung der Untergrundverhältnisse und des Erkundungsprogramms aus dem Angebot eines Bieters).

Die Verwaltung hat zwei Angebote eingeholt. Das Ing.-Büro Orth, Karlsruhe, bietet die erforderlichen Leistungen zu einem Preis von 30.064,52 € an. Das Angebot des Büros Dr.-Ing. Ludwig W. Zangl lautet auf 20.907,59 €.

Das Büro Dr.-Ing. Ludwig W. Zangl wird mit der Baugrunduntersuchung für den Stauraumkanal in der Donnersberstraße beauftragt, hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Vorstellung, Beratung und Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2009

des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Neuhofen
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Der wiederkehrende Beitrag für Niederschlagswasser pro m² auf

Grundstückskläranlagen und Abwassergruben

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der 

Gemeinde Neuhofen wird festgelegt auf

Der Gesamtbetrag der Kredite im Wirtschaftsjahr auf

Der Kassenkredit auf

Die Schmutzwassergebühr pro m³ auf


Auf die Anlage wird verwiesen.

Der für das Gemeindewerk Abwasserbeseitigung der Gemeinde Neuhofen zuständige

1.Beigeordnete Hans Geiger hat den Wirtschaftsplan 2009 vorgestellt und erläutert.
 Der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Brendel hat erklärt, dass nach Auffassung seiner 
Fraktion der vorgelegte Wirtschaftsplan nicht plausibel sei und die SPD daher dem 
Wirtschafsplan 2009 nicht zustimmen werde. 

Der Wirtschaftsplan 2009 des Gemeindewerkes Abwasserbeseitigung wurde bei Stimmenpatt abgelehnt.

 Erneuerung der Straßendecke im Kanalbauabschnitt der Speyerer Straße

Vor Beginn der Kanalbauarbeiten in der Speyerer Straße fanden mehrere Abstimmungs-gespräche unter anderem mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), Speyer, statt. Eines davon galt speziell der Frage, ob dem LBM die Kostenübernahme oder eine Kostenbeteiligung möglich sei, um die außerhalb des Kanalgrabenbereiches liegenden Fahrbahnflächen mit einer neuen Asphaltdeckschicht zu überziehen, gemeinsam mit der Deckenwiederherstellung über der neu verlegten Kanalleitung. Wir bekamen die Auskunft, dass dafür kein Geld vorhanden sei.
Jetzt sprach die Gemeinde noch einmal beim LBM vor, ob nicht doch aktuell neue Gelder für Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen zur Verfügung stünden und es deshalb seine ablehnende Haltung änderte. Diese Bemühungen hatten keinen Erfolg. Der Vertreter des LBM versicherte uns, dass für Straßenreparaturmaßnahmen keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt worden und die zugewiesenen detailliert verplant seien.
 

Die Herstellungskosten für die neue Fahrbahndecke außerhalb des Kanalgrabens, betragen 11.410,00 € (brutto 13.577,90 €) für die reinen Straßenbauarbeiten und  6.720,00 € (brutto 7.996,80 €) falls eine Höhenanpassung aller Wasserschieberkappen und Hydranten erforderlich wäre, das sind zusammen 18.130,-- € (brutto 21.574,70 €).

In welchem Umfang eine solche Höhenanpassung erforderlich sein wird, kann ohne detaillierte Bestandsaufnahme und Planung (straßenbautechnischer Deckenhöhenplan) nicht sicher abgeschätzt werden.

In einem Gespräch mit dem Zweckverband für Wasserversorgung hat das Abwasserwerk allerdings erreicht, dass von dort ein Beitrag geleistet wird.
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die Asphaltdecke der Speyerer Straße im Bereich der Kanalbaumaßnahme in ihrer gesamten Breite erneuert werden soll.

Reinigung der Straßenabläufe

Die bei einer öffentlichen Ausschreibung vor zwei Jahren als günstigster Bieter hervorgegangene SQM GmbH aus Ginsheim-Gustavsburg hat die Geltung ihrer Einheitspreise ohne Zuschlag auf das Jahr 2009 verlängert. Für die Reinigung der Straßenabläufe, die Leerung der Schmutzfänger unter den Schachtdeckeln und die Entsorgung des Räumguts fallen jedes Jahr Gesamtkosten von ca. 5.500 € an.

Der Empfehlung der Gemeindeverwaltung, den Auftrag für die genannten Leistungen an die
Firma SQM zu vergeben, wurde einstimmig entsprochen.

Vergabe für Wartehalle, Bushaltestelle Partnerschaftsplatz

Die Maßnahme ist im Rahmen der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs in Höhe von 2.050 € positiv beschieden worden. Die Wartehallen wurden in den vergangenen ca. 20 Jahren immer durch die Schlosserei Sturm errichtet. Vorlage war eine entsprechende Sitzplatzüberdachung der Firma Mabeg gewesen. Entsprechend liegen zwei Angebote vor.

· Das Angebot der Firma Mabeg über 6.954,36 € brutto, wobei die Fundament-

arbeiten als Vorleistung durch die Gemeinde auszuführen sind.

· Das Angebot der Firma Sturm incl. Einbau und Sitzbank über brutto 5.831 €. 
Der Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Firma Sturm mit der Neu-

 errichtung der Wartehalle am Partnerschaftsplatz in Höhe von brutto 5.831 € zu beauftragen.

Flächennutzungsplan, Teiländerung III „Sonderfläche Windenergieanlagen“

Mit dem Änderungsplan 3 zum Flächennutzungsplan wird, gemäß einer interkommunalen Vereinbarung mit den Nachbargemeinden Limburgerhof, Waldsee und Schifferstadt, eine Konzentrationsfläche für die Windenergie in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Gleichzeitig werden Windenergieanlagen in anderen Gemarkungsteilen ausgeschlossen.

Nachdem die Kreisverwaltung in einer Stellungnahme die Meinung vertreten hatte, das von dem Planungsverband Rhein-Neckar ausgearbeitete „Konzept zur interkommunalen Steuerung der Windenergienutzung“ sei, obwohl es im Rahmen der Standortauswahl auch alle Umweltbelange abhandelt, nicht geeignet, einen eigenen, auf den Standort Neuhofen bezogenen Umweltbericht zu ersetzen, wurde ein solcher nachträglich erstellt und in der letzten Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben.

Nach der Ergänzung des Änderungsplans 3 zum Flächennutzungsplan mit dem Umweltbericht, ist erneut die Zustimmung zum Planentwurf wie auch die Auslegung zu beschließen. Daneben können die bereits im bisherigen Verfahren geäußerten Belange und Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange abgewogen werden.

Abwägung der eingegangenen Anregungen und Bedenken

Insgesamt sind bisher 13 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange eingegangen. Die Anregungen und Bedenken wurden von der Gemeindeverwaltung vorgestellt und gewürdigt und jeweils eine entsprechende Beschlussempfehlung gegeben.

Der Gemeinderat hat den Beschlussempfehlungen einstimmig zugestimmt. 

Zustimmung zum Planentwurf und Auslegungsbeschluß

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dem Flächennutzungsplanentwurf, ergänzt bzw. geändert entsprechend den Abwägungsergebnissen, zuzustimmen und die Auslegung und das weitere Behördenverfahren durchzuführen.

Bebauungsplan Gewerbegebiet „Im Erlenbruch“, Festsetzung von Verkehrsflächen

In der letzten Sitzung informierte die Verwaltung über die Notwendigkeit, bei der Neuauf-stellung des Bebauungsplans Gewerbegebiet „Im Erlenbruch“ auch einzelne Fragen zur Verkehrsführung zu entscheiden:

1. Anbindung der Dieselstraße und der gegenüberliegenden Firmenzufahrt NAFA an die K 14.

2. Zweckbestimmung der zwischen der K 14 und den Firmen Isobau und NAFA liegenden Verkehrsflächen.

3. Anbindung der Daimlerstraße an die K 14 und damit Ausbau des im alten Bebauungsplan als Rad- und Gehweg festgesetzten Verbindungsweges zwischen    K 14 und der Daimlerstraße.

4. Ausbau der nördlichen Carl-Reiß-Straße.

5. Projektierung einer nördlichen Ortsrandstraße zwischen Diesel- und Ludwigshafener Straße analog zur bestehenden südlichen Ortsrandstraße, in den 70er Jahren entstanden aus der Verbindung der Woog- mit der Industriestraße.

Das Büro KUG ist im Rahmen der Ausbauplanung für die Jahnstraße zwischen Münzweg und Dieselstraße auch mit der Erstellung eines Vorentwurfs beauftragt, mit dem die Punkte 1 bis 3 bearbeitet werden sollen. Diese Vorentwurfsplanung wurde bei dem Büro abgerufen und sollte bis zur Ratssitzung vorliegen. Leider wurden die Unterlagen nicht rechtzeitig vorgelegt.

Der Tagesordnungspunkt wurde vom Gemeinderat daher einstimmig zurückgestellt.

Anfragen

Es lagen keine schriftlichen Anfragen vor.

